
FÖRDERANTRAG DIGITALE HEIZUNGSTHERMOSTATE 
für das folgende Versorgungsobjekt beantrage ich die Förderung der digitalen Heizungsthermostate 

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort

 
 
Ich bitte den Förderbetrag auf das nachstehende Konto auszuzahlen

IBAN BIC 

Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragsteller) Kreditinstitut 

Ich versichere die Richtigkeit dieser Angaben und erkenne die Allgemeinen Förderbedingungen der EGF Energie-
Gesellschaft Frankenberg mbH an.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

EGF EnergieGesellschaft  
Frankenberg mbH 
Pferdemarkt 22 
35066 Frankenberg (Eder) 

Antragsteller:

Name, Vorname 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Kunden-Nr.



DIGITALE HEIZUNGSTHERMOSTATE

Digitale Heizungsthermostate ermöglichen es, individuell für jeden Raum einer Wohnung einzustellen, wann er wie stark 
geheizt werden soll. Damit unterstützten wir die Bemühungen unserer Kundinnen und Kunden ihren Wärmeverbrauch zu re-
duzieren. Die Geräte können einfach an vorhandenen Heizungen montiert werden und herkömmliche Varianten ersetzen. Ein 
eigenhändiges Verstellen vom Thermostatkopf entfällt. Über ein kleines und leicht zu bedienendes Display werden die Heiz-
zeiten und -temperaturen eingegeben. Verbraucher profitieren damit von einem höheren Komfort und geringeren Heizkosten. 

FÖRDERBETRAG

Die EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH unterstützt den Erwerb von digitalen Heizungsthermostaten mit 50 % der 
Anschaffungskosten (maximal 50 €).

ALLGEMEINE FÖRDERBEDINGUNGEN  
DER EGF ENERGIEGESELLSCHAFT FRANKENBERG MBH

   Antragsberechtigt sind EGF-Kunden, die sich in einem ungekündigten Vertragsverhältnis mit der EGF EnergieGesellschaft 
Frankenberg mbH für die Strom- und /oder Gasversorgung befinden.

  Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Prüfung des Antrages. 

   Das Förderbudget ist begrenzt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, die EGF EnergieGesellschaft Frankenberg 
mbH kann die Förderung ganz oder teilweise ablehnen.

   Dem Antrag ist eine Rechnungskopie über die Anschaffung der digitalen Heizungsthermostate im Jahr 2024 beizufügen.

   Im Rechnungstext muss eindeutig beschrieben sein, welche Leistung der Antragsteller erhalten hat.

   Mit Inanspruchnahme eines Förderprogrammes beträgt die Bindefrist des Strom- und /oder Erdgasliefervertrages zwei 
Jahre. Sollte der dem Versorgungsobjekt zugeordnete Kunde innerhalb dieser Zeit aus dem Vertrag ausscheiden, ist der 
Förderbetrag anteilig in Höhe von 1/24 pro Monat bis zur zwei-Jahresfrist von dem Empfänger der Förderung an die EGF 
EnergieGesellschaft Frankenberg mbH zurückzuzahlen.

   Die Bindefrist beginnt ab dem Datum der Genehmigung des Förderantrages und bezieht sich ausschließlich auf das vor-
genannte Versorgungsobjekt.

   Die Förderung der digitalen Heizungsthermostate kann pro Kunde einmalig in einem Zeitraum von zwei Jahren in Anspruch 
genommen werden.

   Mit Unterschrift auf dem Förderantrag werden die Allgemeinen Förderbedingungen der EGF EnergieGesellschaft Franken-
berg mbH anerkannt.

   Förderzeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2024 
Letzter Termin für das Einreichen des Antrages (inkl. Rechnungskopie) ist der 31.12.2024.  
Entscheidend ist das Datum des Posteingangs bei der EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH.  
Eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen.


